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Amtliche Bekanntmachung 

 
Hauptsatzung 

der Gemeinde Todenbüttel 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 15.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Todenbüttel erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Todenbüttel zeigt von Blau und Silber schräglinks im Wellenschnitt 

geteilt mit zwei Eichenblättern in verwechselten Farben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt im Liek das Gemeindewappen ohne Schild in flaggengerechter Tin-

gierung. Das fliegende Ende ist in neun abwechselnd blaue und weiße waagerechte Streifen ge-

teilt. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde To-

denbüttel, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 
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6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.000,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Prüfung der Jahresrechnung 

 b)  Bau- und Umweltausschuss 

 Zusammensetzung: 

 7 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bauwesen, Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftspflege 

 c)  Ausschuss für soziale Angelegenheiten 

 Zusammensetzung: 

 7 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Sozial- und Gesundheitswesen, Förderung des Sport- und Vereinswesens, Pflege und För-

derung der freundschaftlichen Patenschaftsbeziehungen, Förderung der Jugendarbeit 

In die Ausschüsse zu b) und c) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemein-

devertretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeinde-

vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 
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(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 
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§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 
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§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 24.10.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Todenbüttel, den 30.06.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Otto Harders 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Osterstedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Osterstedt erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Osterstedt zeigt von Grün und Gold im Wellenschnitt schrägrechts 

geteilt. Oben eine zur Teilung schwebende, halbe goldene Sonne, unten ein zwei zur Teilung fä-

cherförmig gestellte grüne Weißdornblätter mit einem zum Schildfuß weisenden mit drei roten 

Früchten versehenen grünen Zweig. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf dem im Wellenschnitt schräglinks geteiltem grün-gelben Flag-

gentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Os-

terstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 25.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 25.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 12.500,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 25.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 
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7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.500,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 12.500,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanz- und Personalausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

Finanzwesen, Grundstücks- und Personalangelegenheiten, gemeindliches Satzungsrecht, 

Prüfung der Jahresrechnung 

 b)  Bau-, Sozial- und Kulturausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

Bau- und Wegewesen, Umwelt- u. Naturschutz, Landschaftspflege, Kindertagesstätte, 

Schulwesen, Kultur- und Gemeinwesen, Büchereiwesen, Förderung des Sports 

In die Ausschüsse können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung 

angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter im 

Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen und Ausschuss getrennt ein 

Pool von jeweils bis zu 3 Personen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der 

sie gewählt sind, vertreten. In diesen Pool können neben Gemeindevertretern auch Bürgerinnen 

und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können.   

(4) Für fraktionslose Gemeindevertreter, die Mitglied eines Ausschusses sind, kann für jeden Aus-

schuss jeweils ein stellvertretendes Ausschussmitglied gewählt werden.  

(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 
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Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in die Ausschüsse auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bürger ent-

sandt werden.  

(6) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 
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§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 250,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 2.500,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 250,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 



476 
 

 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes  Mittelholstein“, 

erscheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der 

Amtsverwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15, oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Barg-

felder Straße 10, und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 29.10.2018 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 18.06.2021 erteilt. 

 

 

Osterstedt, den 30.06.2021 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Johannes-Wilhelm Wittmaack 

(Bürgermeister) 
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Gemeinde Wapelfeld 

 

Wapelfeld, 07.07.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Wapelfeld ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 27.07.2021, um 17:00 Uhr, 

im Raum 1 (Ratssaal), Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Uwe Marienfeld  
Ausschussvorsitzender 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Tappendorf 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Tappendorf erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Tappendorf zeigt in Silber ein roter, mit einer goldenen Krone, de-

ren sechs Zacken mit einer Perle besteckt sind, belegter Balken. Über diesem eine rote Mauerkro-

ne mit sechs Zinnen, unter ihm ein blauer Schlüssel mit dem Bart links oben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf weißem Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flag-

gengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Tappendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit die monatliche Belas-

tung einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 
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8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständiger Ausschuss 

 

(1) Der folgende ständigen Ausschuss nach § 45 Abs. 1 GO wird gebildet: 

   Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  
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(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
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(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 24.10.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 18.06.2021 erteilt. 

 

 

Tappendorf, den 30.06.2021 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Kerstin Hattendorf-Selchow 

(Bürgermeisterin) 
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Gemeinde Nienborstel 

 

 

Nienborstel, 09.07.2021 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nienborstel ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 27.07.2021, um 19:30 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus ´Ole School´,  Dorfstraße 29, 24819 Nienborstel 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Bebauungsplan Nr. 4 "Stücker Weg" mit gleichzeitiger 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (im Zuge der Berichtigung) 
 
- Verfahrenswechsel Aufstellungsbeschluss nach § 13 b BauGB 
 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

 

 

8 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Holger Kühl 
Bürgermeister 
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Satzung über die 1. Änderung  
der Satzung der Gemeinde Rade 

 bei Hohenwestedt 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. 2003, S 57), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1,  3 Abs. 1 S. 1 und 6  des Kommunalab-

gabengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI, 2005, S 27), 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Rade 

bei Hohenwestedt vom 21.04.2021 folgende Satzung über die 1. Änderung der Satzung der Ge-

meinde Rade bei Hohenwestedt über die Erhebung einer Hundesteuer erlassen.  

 

Artikel I 

 

§ 4 Absatz 1 enthält folgende neue Fassung: 

 

Die Steuer beträgt jährlich 

 

für den 1. Hund  120,00 € 

 

für jeden weiteren Hund 120,00 € 

 

 

Artikel II 

 

Die Satzung über die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Rade bei Hohenwestedt 

über die Erhebung einer Hundesteuer tritt zum 01.01.2021 in Kraft.  

 

 

Rade bei Hohenwestedt, den 22.04.2021  

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Hans-Hermann Voß 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung 

für die Kindertageseinrichtung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Alternative 2 und 6 

Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Ja-

nuar 2005 (GVOBl. 2005, S. 27), der §§ 22-24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches VIII 

(SGB VIII) vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 Satz 1 

des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

(Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG) vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H., S. 759),     

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung    

Hohenwestedt vom 15. Juni 2021 folgende Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 

Widmung als öffentliche Einrichtung 

 

Die Gemeinde Hohenwestedt unterhält eine Kindertageseinrichtung sowie eine Kindertagespflege 

als unselbständige öffentliche Einrichtung. 

 

 

Teil I - Kindertageseinrichtung 

 

§ 2 

Zweck, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Die Kindertageseinrichtung dient der familienergänzenden, erzieherischen und sozialpädagogi-

schen Betreuung von Kindern. Die Kindertageseinrichtung ist eine gemeinnützige Einrichtung im 

Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953 (BGBl. I S. 1592). Sie ist eine sozialpä-

dagogische Einrichtung mit einem eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dieser 

Auftrag wird in kommunaler Verantwortung selbständig wahrgenommen. Es geht nicht darum, El-

tern oder Familien zu ersetzen, sondern sie in die Arbeit einzubeziehen, ihre Eigenverantwortung 

zu stärken und zur Mitwirkung zu gewinnen.  

(2) Die Erziehungsberechtigen verpflichten sich, zum Wohle ihrer Kinder, mit dem Personal der 

Kindertageseinrichtung eine Erziehungspartnerschaft einzugehen.  

 

 

§ 3 

Aufnahme in die Kindertageseinrichtung, Wechsel innerhalb der Kindertageseinrichtung 

 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden vorrangig Kinder in der Kindertageseinrichtung auf-

genommen, die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hohenwestedt und den Gemeinden, mit de-
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nen die Standortgemeinde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Mitbenutzung der Kin-

dertageseinrichtung unterhält. Diese zählen zum Einzugsbereich. 

(2) Die Kindertageseinrichtung dient der Betreuung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 

Schuleintritt. 

Es werden folgende Betreuungsformen angeboten: 

• Früh- und Spätdienst 

• Vormittagsbetreuung  

• Mittagsverpflegung 

• Erweiterte Betreuungszeiten in den Nachmittag hinein 

(3) Die Elternwünsche für die Betreuungszeiten sollen berücksichtigt werden. Die Kinder sind je-

weils bis zum 31. Januar eines Jahres für das kommende Kindergartenjahr anzumelden. Mit der 

verbindlichen Anmeldung sind aktuelle Arbeitsbescheinigungen der Erziehungsberechtigten einzu-

reichen.  

Die Vergabe der Plätze erfolgt dann nach folgenden Kriterien:  

Aufnahme von über 3-Jährigen  

1. Kinder, die mit Hauptwohnsitz im Einzugsbereich wohnen 

2. Krippenkinder und Kinder aus der Kindertagespflege, die bereits vor dem Stichtag eine 

Ummeldung in den Bereich der Betreuung der über 3-Jährigen eingereicht haben 

3. Vorschul- und Kann-Kinder 

4. Kinder, deren Anmeldung bis zum Stichtag eingegangen ist 

5. Kinder, deren Erziehungsberechtigte/-n berufstätig ist/sind, sich in einer Ausbildung oder in 

einem Studium befinden oder an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen 

(mit Bescheinigung des Arbeitgebers) 

6. Kinder, deren Erziehungsberechtigte/-n alleinerziehend ist 

7. Soziale Indikation (Einzelfallentscheidung durch die Leitung und den Träger) 

8. Nach dem Anmeldedatum 

9. Nach dem Alter der Kinder (ältere Kinder erhalten vorrangig einen Platz) 

Aufnahme von unter 3-Jährigen 

1. Kinder, die mit Hauptwohnsitz im Einzugsbereich wohnen 

2. Kinder, deren Erziehungsberechtigte/-n berufstätig ist/sind, sich in einer Ausbildung oder in 

einem Studium befinden oder an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen 

(mit Bescheinigung des Arbeitgebers) 

3. Alle Kinder, die unter den § 24 (1) SGB VIII fallen oder Kinder, die das erste Lebensjahr 

vollendet haben. 

4. Kinder, deren Erziehungsberechtigte/-n alleinerziehend ist 

5. Soziale Indikation (Einzelfallentscheidung durch die Leitung und den Träger) 

6. Nach dem Anmeldedatum 

7. Nach dem Alter der Kinder (ältere Kinder erhalten vorrangig einen Platz) 

Anmeldungen, die nach dem 31.01. eingehen, werden nach Eingang der Anmeldung berücksich-

tigt. 

(4) Aufgrund des pädagogischen Konzeptes erfolgt der Wechsel von der Krippe/von der Kinderta-

gespflege in den Elementarbereich grundsätzlich zum nächsten 1. nach dem 3. Geburtstag, aber 

frühestens 8 Tage nach dem 3. Geburtstag. Ihm geht eine angemessene Umgewöhnungsphase 

voraus. 
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(5) Die Aufnahme eines Kindes erfolgt jeweils für den Bereich (über- und unter 3-Jährige im Haus 

oder in der Outdoorgruppe) für den das Kind schriftlich angemeldet wurde. Für die Aufnahme des 

Kindes in einen anderen Bereich der Einrichtung ist ein neuer Antrag (Änderungsmeldung) zu stel-

len. Eine Änderung des Betreuungsbereiches kann grundsätzlich nur zu Beginn des folgenden 

Betreuungsjahres erfolgen. Ein entsprechender Antrag (Änderungsmeldung) ist in der Regel bis 

zum 31.01. des Jahres an die Leitung der Einrichtung schriftlich zu stellen. 

(6) Bei der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, in 

der für den Besuch der Kindertageseinrichtung bedeutsame vorangegangene Erkrankungen, ins-

besondere Infektionskrankheiten und der Impfstatus des Kindes festgehalten sind. Das Attest soll-

te nicht älter als 4-6 Wochen sein. 

(7) Die Aufsichtspflicht obliegt Kraft Gesetz (§1631 BGB) den Personensorgeberechtigten, in der 

Regel den Erziehungsberechtigten.  

Für die Dauer des Besuches der Einrichtung wird die Aufsichtspflicht auf den Einrichtungsträger 

übertragen. Der Träger bedient sich bei der Erfüllung seiner Verpflichtung pädagogisch ausgebil-

deter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen das Kind 

in den Räumen der Kindertageseinrichtung und übergeben es am Ende der Öffnungszeiten wieder 

in die Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten. Für den Weg zur Kindertageseinrichtung sowie 

für den Nachhauseweg sind allein die Erziehungsberechtigten aufsichtspflichtig. Die Erziehungsbe-

rechtigten sind verpflichtet, für die Abholung und das Bringen Sorge zu tragen. Wird dies abge-

lehnt, kann die Kündigung des Betreuungsverhältnisses durch die Bürgermeisterin/den Bürger-

meister erfolgen. Mit der Einrichtung ist schriftlich zu vereinbaren, von welcher Person das Kind 

abgeholt wird und ob bestimmte Personen als Begleitpersonen ausgeschlossen sind. 

Sofern Kinder aus den Umlandgemeinden die Schulbusse des Schulverbandes Hohenwestedt 

nutzen, geschieht dieses ebenfalls auf eigene Verantwortung der Eltern. Die Kinder werden nicht 

vom Bus abgeholt und zum Bus gebracht, sondern müssen den Weg alleine zurücklegen. 

 

 

§ 4 

Regelung für den Besuch der Kindertageseinrichtung 

 

Der regelmäßige Besuch der Kindertageseinrichtung ist Voraussetzung für eine kontinuierliche 

Förderung des Kindes. Kann das Kind die Kindertageseinrichtung nicht besuchen, haben die Er-

ziehungsberechtigten dieses der Leitung oder der Gruppenleitung unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

§ 5 

Öffnungszeiten 

 

(1) Die Kindertageseinrichtung ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.  

(2) Soweit Bedarf besteht und die Kapazitäten der Kindertageseinrichtung es zulassen werden 

darüber hinaus folgende Betreuungszeiten angeboten: 

Frühbetreuung von  07.00 - 07.30 Uhr und 07.30 - 08.00 Uhr 

Spätdienst von 12.00 - 12.30 Uhr und 12.30 - 13.00 Uhr ggf. inkl. Mittagsverpflegung 

Erweiterte Betreuung von  13.00 bis 14.00 Uhr* 

 14.00 bis 15.00 Uhr* 

 15.00 bis 16.00 Uhr* 

 16.00 bis 17.00 Uhr* 



488 
 

 

 

* Bei den erweiterten Betreuungszeiten ist die Mittagsverpflegung zwingend mit zu buchen. Die 

erweiterten Betreuungszeiten werden lediglich angeboten, wenn mindestens 5 Anmeldungen 

von unter 3-Jährigen oder 10 Anmeldungen von über 3-Jährigen vorliegen. 

(3) Während der Sommerferien bleibt die Kindertageseinrichtung zwei Wochen geschlossen, 

ebenso zwischen dem 24.12. und 01.01.. Weiterhin hat der Träger bei Bedarf z.B. wg. Fortbildung 

des Personals, die Möglichkeit, die Kindertageseinrichtung zu schließen. Die Schließzeit darf 20 

Tage im Jahr nicht überschreiten. Die Schließzeiten werden nach Anhörung des Beirates zum An-

fang des Kindergartenjahres für das kommende Kalenderjahr festgelegt und rechtzeitig bekannt 

gegeben. 

(4) Wird die Kindertageseinrichtung auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen 

zwingenden Gründen vorübergehend geschlossen oder in ihrem Betrieb eingeschränkt, besteht 

kein Anspruch des Kindes auf einen Wechsel in eine andere Gruppe oder Notgruppe oder auf 

Schadenersatz. Eine Erstattung der Gebühr aus diesem Grund erfolgt nicht. 

 

 

§ 6 

Beendigung des Betreuungsverhältnisses 

 

(1) Eine Abmeldung des Kindes ist grundsätzlich nur zum Ende des Kindergartenjahres (31.07.) 

möglich.  

(2) Bei Eintritt der Schulpflicht endet das Betreuungsverhältnis automatisch. 

(3) In begründeten Fällen (z.B. Umzug, Krankheit, Eingewöhnungsphase oder beim Vorliegen be-

sonderer Umstände) können die Erziehungsberechtigten das Betreuungsverhältnis mit einer Frist 

von 2 Wochen zum Monatsende kündigen. Ob besondere Umstände vorliegen, entscheidet die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister. In besonderen Härtefällen kann sie/er von der Frist abweichen. 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann das Betreuungsverhältnis in Absprache mit der 

Leitung der Kindertageseinrichtung aus wichtigem Grund mit einer Frist von 2 Wochen zum Mo-

natsende kündigen. Wichtige Gründe liegen insbesondere vor, wenn 

a) die Gebühr oder die Gebühr für das Mittagessen für einen Zeitraum von 2 Monaten unbegrün-

det nicht entrichtet wurde. 

b) das Kind über einen längeren Zeitraum von mindestens 2 Wochen unentschuldigt fehlt. 

c) das Kind über einen längeren Zeitraum die Kindertageseinrichtung unbegründet unregelmäßig 

besucht. 

d) das Kind in der erforderlichen Weise nicht gefördert werden kann oder die Förderung der an-

deren Kinder der Gruppe dadurch erheblich beeinträchtigt.  

e) das Kind sich nicht in die Gemeinschaft integrieren kann oder andere Kinder gefährdet und 

trotz Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes keine dem Kindeswohl 

entsprechende Lösung gefunden werden konnte. 

f) mit den Erziehungsberechtigten eine Erziehungspartnerschaft zum Wohl des Kindes nicht er-

reicht werden kann oder die Einrichtungskonzeption nicht unterstützt wird. 
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§ 7 

Krankheit 

 

Ein erkranktes Kind darf bis zu seiner Genesung die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. Die 

Kindertageseinrichtung ist über jede Erkrankung unverzüglich zu benachrichtigen. Die Benachrich-

tigung muss auch erfolgen, wenn ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft an einer ansteckenden 

Krankheit erkrankt ist (§ 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG)). Das Merkblatt über die Belehrung für 

Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 Seite 2 IfSG ist der Anlage beigefügt. 

 

 

§ 8 

Benutzungsgebühr 

 

(1) Nach § 31 KiTaG werden die Erziehungsberechtigten an den Kosten beteiligt, die für das Kind 

in der Kindertageseinrichtung entstehen. Auch bei Abwesenheit des Kindes z.B. bei Kuren, Kran-

kenhausaufenthalten, Schließzeiten etc. besteht die Pflicht zur Zahlung des Teilnahmebeitrages 

weiter. 

(2) Ein Kindergartenjahr läuft vom 01.08. bis zum 31.07. des Folgejahres. Für die Vorschulkinder 

kann vom Ende des Kindergartenjahres (31.07.) je nach Lage der Sommerferien in Schleswig-

Holstein abgewichen werden, so dass eine Betreuung über den 01.08. möglich ist, sofern die 

Sommerferien über den 31.07. hinaus gehen. Eine Abmeldung zum 30.06. ist auch bei entspre-

chender Lage der Sommerferien ausgeschlossen. 

(3) Änderungsmeldungen, die den Wegfall von Betreuungszeiten betreffen, sind mit einer 6-

wöchigen Frist zum Quartalsende möglich. 

(4) Die monatliche Benutzungsgebühr beträgt  

  für Kinder 

über 3 Jahren 

 für Kinder 

unter 3 Jahren 

07.00 Uhr bis 07.30 Uhr Frühdienst 14,15 €   18,02 € 

07.30 Uhr bis 08.00 Uhr Frühdienst 14,15 €   18,02 € 

08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Vormittagsbetreuung 113,20 €   144,20 € 

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr Spätdienst 14,15 €   18,02 € 

12.30 Uhr bis 13.00 Uhr Spätdienst 14,15 €   18,02 € 

13.00 Uhr bis 14.00 Uhr Erweiterte Betreuung 28,30 €   36,05 € 

14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Erweiterte Betreuung 28,30 €   36,05 € 

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr Erweiterte Betreuung 28,30 €   36,05 € 

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Erweiterte Betreuung 28,30 €  36,05 € 

Die Früh- und Spätbetreuung kann auch sporadisch nach vorheriger mündlicher Absprache ge-

nutzt werden. Die Kosten betragen pro angefangene halbe Stunde für über 3-Jährige 0,57 € und 

für unter 3-Jährige 0,72 €. 

Die erweiterten Betreuungszeiten ab 13.00 Uhr können auch sporadisch nach vorheriger mündli-

cher Absprache genutzt werden. Die Kosten betragen pro angefangene Stunde für über 3-Jährige 

1,13 € und für unter 3-Jährige 1,44 €. Bei einer Betreuung ab 13.00 Uhr ist das Mittagessen zwin-

gend zu buchen. 

Es besteht die Möglichkeit für eine Nutzung des Frühdienstes, des Spätdienstes sowie der erwei-

terten Betreuung gemäß der Sätze 2 - 6 eine 10er-Karte (Extrabetreuungskarte) bei der Amtsver-

waltung zu erwerben. Die Kosten für eine 10er-Karte betragen: 
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Pro angefangene ½ Stunde: 

 für über 3-jährige Kinder 5,66 €, 

 für unter 3-jährige Kinder 7,21 €. 

Pro angefangene volle Stunde: 

 für über 3-jährige Kinder 11,32 €, 

 für unter 3-jährige Kinder 14,42 €. 

Im ersten Betreuungsmonat ist für die Betreuung von unter 3-Jährigen 50 % der monatlichen Be-

nutzungsgebühr zu entrichten, da dies die Eingewöhnungsphase des Kindes ist. 

Für Kinder, die drei Jahre alt werden, gelten die Ü3-Gebühren ab dem Monat des dritten Geburts-

tages. 

(5) Die Benutzungsgebühr ist monatlich im Voraus fällig. Für versäumte Benutzungstage werden 

keine Erstattungen geleistet. Die Benutzungsgebühr ist bis zum Ende des Monats zu zahlen, in 

dem die Beendigung (§ 6) erfolgt. Beginnt das Betreuungsverhältnis im Laufe eines Monats, ver-

ringern sich die Gebühren nach § 8 Abs. 4 entsprechend. 

(6) Die Benutzungsgebühr muss auch während der Ferien und Schließungszeiten gezahlt werden. 

Das gilt auch, wenn das Kind wegen der Einschulung zum Beginn der Sommerferien abgemeldet 

wird.  

(7) Auf Antrag werden die Gebühren nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in der der-

zeit gültigen Fassung ermäßigt. 

 

 

§ 9 

Gebühr für das Mittagessen 

 

(1) Die Gebühr für das Mittagessen beträgt monatlich in der Kindertageseinrichtung 56,00 €. Im 

ersten Betreuungsmonat ist für die Betreuung von unter 3-Jährigen 50 % der monatlichen Essens-

pauschale zu entrichten, da dies die Eingewöhnungsphase des Kindes ist. 

(2) In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit für eine spontane Teilnahme am Mittagessen eine 

10er-Karte i. H. v. 30,00 € bei der Amtsverwaltung zu erwerben.  

(3) Gebührenschuldner, die einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe gemäß §§ 28 ff. Sozialge-

setzbuch zweites Buch (SGB II), §§ 34 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 6 Bundes-

kindergeldgesetz (BKKG), § 2 bzw. § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes oder anderen Rechts-

grundlagen haben und einen Antrag auf Leistung der Bildung und Teilhabe gestellt haben, werden 

auf Antrag von der Zahlung des Mittagessens befreit. 

(4) Eine Gebühr für das Mittagessen wird auf Antrag nicht erhoben, wenn ein Kind länger als an 

10 aufeinanderfolgenden Betriebstagen fehlt. Die regulären Schließzeiten gemäß dieser Satzung 

bleiben unberücksichtigt. 

(5) Kinder, die über 13.00 Uhr hinaus betreut werden, müssen am Mittagessen teilnehmen, da die 

Zeitspanne zwischen dem Frühstück und einer warmen Mahlzeit am frühen Abend für die Kinder 

zu lang ist. 
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§ 10 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Benutzungs- und Gebührensatzung ist die Verwendung der erforderlichen 

personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der persönlichen Unterlagen bekannt geworden 

sind, durch die Gemeinde Hohenwestedt zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melde-

rechtlichen Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Mittelholstein als für die Gemeinde 

Hohenwestedt gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde, darf sich dieser Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung bedienen und sie weiter verarbeiten. 

(2) Die Gemeinde Hohenwestedt bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von An-

gaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein 

Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erfor-

derlichen Daten zu führen und diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebühren-

satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 

Teil II - Kindertagespflege 

 

§ 11 

Kindertagespflege 

 

(1) Ergänzend zum Angebot der Kindertageseinrichtung betreibt die Gemeinde eine Tagespflege 

nach den §§ 43 bis 50 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) für die Betreuung von Kindern am 

Vormittag. Die Kindertagespflege ist grundsätzlich montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 12.30 Uhr 

geöffnet.  

(2) Die Betreuung in der Tagespflege wird an zwei, drei und fünf Tagen angeboten. 

(3) Neben der Anmeldung in der Kindertageseinrichtung ist ein Antrag auf Förderung der Kinderta-

gespflege gemäß § 23 SGB VIII beim Kreis Rendsburg-Eckernförde zu stellen.  

(4) Die Gebühren für die Kindertagespflege werden vom Kreis Rendsburg-Eckernförde erhoben. 

(5) Die §§ 2, 3, 4, 5 Abs. 3 und 4, 6, 7 und 10 für die Kindertageseinrichtung gelten für die Kinder-

tagespflege entsprechend. 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benut-

zungs- und Gebührensatzung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Hohenwestedt vom 

09.12.2020 außer Kraft.  

 

Hohenwestedt, den 07.07.2021 

 

 

gez.  (L.S.) 

 

Dieter Krusche 

(1. stv. Bürgermeister) 
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